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15. Bundesgesetz: 7. Führerscheingesetz – Novelle und Änderung der Straßenverkehrsordnung

„22. § 31 Absatz 3 lautet: Ab der Vollendung des 15. Lebensjahres hat die Fahrschule oder der zur Ausstellung von Mopedausweisen ermächtigte Verein von Kraftfahrzeugbesitzern 

unter den Voraussetzungen des Abs. 1 den Mopedausweis auszustellen wenn

1. der Antragsteller die Absolvierung einer praktischen Schulung unter der Leitung eines besonders geeigneten Instruktors gem. § 4 Abs. 6 erster Satz oder eines Fahrlehrers für die Klasse A im Ausweis von sechs Unterrichtseinheiten nachweist,

2. die ausreichende Fahrzeugbeherrschung gegenüber dem Instruktor oder dem Fahrlehrer nachgewiesen wurde und

3. eine Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten vorliegt.

Die Fahrschule ist berechtigt, die praktische Schulung auch außerhalb eines abgeschlossenen Übungsgeländes auf Straßen mit öffentlichen Verkehr durchzuführen.“

Der Mopedausweis § 31 FSG

Neu ab April

Für das Mopedfahren mit 15 müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

1. Absolvierung von 8 Unterrichtseinheiten theoretischer Schulung.

2. Nachweis ausreichender theoretischer Kenntnisse – „Mopedprüfung“.

3. Absolvierung einer praktischen Schulung im Ausmaß von sechs Unterrichtseinheiten

4. Nachweis der ausreichenden Fahrzeugbeherrschung – keine Prüfung

5. Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten.

Die praktische Schulung hat unter der Leitung eines besonders geeigneten Instruktors gemäß § 4a Abs. 6 erster Satz im FSG im Ausmaß von 6 Stunden statt zufinden.

Dieser kann sein:

1. Instruktor(in) zur Mehrphase

2. Fahrschullehrer(in)

Achtung !

Alle Jugendliche, die die Prüfung schon vor dem 15. Lebensjahr positiv absolviert haben, müssen ab dem Stichtag des Inkrafttretens der Gesetzesänderung (2. April 2005) die praktische Ausbildung nachmachen. Es gibt keine Übergangsfristen.

Wer darf einen Mopedausweis ausstellen ?

Für 16-Jährige

· Der Landeshauptmann hat geeignete Einrichtungen zu ermächtigen:

Schulen, Fahrschulen, Autofahrerclubs, etc.. $ 12 FSG-DV

Neu ab April 2005:

Für 15-Jährige

· Fahrschulen, Vereine von Kraftfahrzeugbesitzern

Von Seiten der Landesschulräte wird alles unternommen, dass LehrerInnen, die das Ausbildungsseminar oder den Akademielehrgang Verkehrserziehung 9./10. Schulstufe absolviert haben als Instruktoren für die Mopedausbildung aufgenommen werden und die Schule daher auch die Berechtigung bekommt, die Mopedausweise für 15-Jährige auszustellen.

Weitere Informationen auf der Homepage des Landesschulrates unter Service – Verkehrserziehung.
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